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TOP 20:

Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung des Finanzanlagen-
vermittler- und Vermögensanlagenrechts

Drucksache: 209/11

Mit dem Gesetzentwurf soll der Anlegerschutz durch die Fortentwicklung der 
Regulierung im Bereich des so genannten "Grauen Kapitalmarkts", der zurzeit ein 
vergleichsweise geringes Regulierungsniveau aufweist, und einer partiellen 
Verschärfung der Prospekthaftung gestärkt werden.

Hierzu gehören unter anderem:

• das aufsichtsrechtliche Gebot, anlegergerecht zu beraten;

• Provisionen offen zu legen sowie

• über Beratungsgespräche ein Protokoll zu führen und dieses dem Anleger zur 
Verfügung zu stellen.

Zudem sollen strengere Anforderungen an Inhalt und Prüfung von Verkaufs-
prospekten für Vermögensanlagen eingeführt und Anbieter von Vermögensanlagen 
verpflichtet werden, Kurzinformationsblätter zu erstellen, um die Anleger in kurzer 
und verständlicher Form über die von ihnen angebotenen Vermögensanlagen zu 
informieren.

Der federführende Finanzausschuss, der Ausschuss für Agrarpolitik und 
, der , derVerbraucherschutz Ausschuss für Innere Angelegenheiten

Rechtsausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, die 
aus Drucksache 209/1/11 ersichtliche Stellungnahme.




